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Beschluss zu VO/GV08/2015-1534
(Beratungsergebnis der Vorlage im entscheidenden Gremium)

Beratung und Beschlussfassung zur Feststellung der 
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Bad Kleinen

Übersicht zur Beratung:

04.06.2015 Finanzausschuss SI/08/FinA-70 geändert beschlossen
24.06.2015 Gemeindevertretung SI/08/GV08-74 ungeändert beschlossen

Beschluss:

24.06.2015 Gemeindevertretung Bad Kleinen
SI/08/GV08-74 Sitzung der Gemeindevertretung Bad Kleinen
Der Bürgermeister äußert sich zur Einführung der Doppik zum 01.01.2010, sieht den 
Zeitpunkt (Beschluss in 2008) bis zur Fertigstellung sehr kritisch, der Stand 2015 wäre für die 
Gemeinde interessant.

Herr Heidrich ist der Meinung, dass Aufwand und Nutzen in keinem Zusammenhang 
stehen. Er hätte sich gewünscht, dass der Finanzausschuss die Gelegenheit gehabt hätte, 
sich zu informieren, wie zum Beispiel Straßen bewertet wurden oder ob alle Gebäude erfasst 
wurden.
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, dem folgenden 
Beschlussvorschlag zuzustimmen.

Herr Wirth erklärt, dass im Finanzausschuss 3 bzw. 4 Fragen ausgearbeitet wurden, diese 
sind geklärt. Die Bilanz ist sehr Sachanlage orientiert, sehr hohes Eigenkapital ist 
entstanden, Sopo (Sonderposten) sind abgebildet worden, ebenso die Restdarlehen. Stand 
Heute – kein Geld mehr auf der Aktiv-Seite. Gemeinde ist Liquiditätsmillionär.

Herr Gericke möchte wissen, wo die kommunalen Wohnungen bleiben?

Herr Kreher – Teileigentümer eines Hauses im Uferweg – Klärung!

Es wird gefragt, wie mit der anteiligen Kapitalrücklage der Wohnungsgesellschaft verfahren 
wird.

Es erfolgt die Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Bad Kleinen beschließt die Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 
01.01.2010.
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Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 15
davon besetzte Mandate: 15
davon Anwesende: 15
Ja- Stimmen: 14
Nein- Stimmen: -
Stimmenthaltungen: 1
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -

Wölm
Bürgermeister 
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